
 

BW3, GS12a, HSS27, MW33, S18b, ZK32 
1) Irrtümer und Änderungen vorbehalten 

 

Monatsbeitragsübersicht  
Gültig ab dem 01.09.2025 1) 

 

Anmeldegebühr 

Bei Vertragsabschluß ist eine einmalige Anmeldegebühr von 200 € fällig. 

Betreuungsbeiträge Kinderkrippe 

Betreuungsumfang 

Stunden pro Tag 
3 bis 4 4 bis 5 5 bis 6 6 bis 7 7 bis 8 8 bis 9 über 9 

Betreuungskosten 595 € 658 € 729 € 791 € 845 € 945 € 1.045 € 

Verpflegungspauschale* 142 € 142 € 142 € 163 € 163 € 163 € 163 € 

Gesamtkosten 737 € 800 € 871 € 954 € 1.008 € 1.108 € 1.208 € 
 

* bis 6 Stunden 2 Mahlzeiten, ab 6 Stunden 3 Mahlzeiten pro Tag 
        

Beitragszuschuss Bayern: Der Freistaat entlastet Familien bei den Kinderbetreuungskosten. Kinder, 
die zwischen dem 01.09. und 31.12. das 3. Lebensjahr erreichen, erhalten bis zu 100 € pro Monat für 

die Betreuungskosten in der Krippe für das gesamte Krippenjahr von September bis August. 

 

Betreuungsbeiträge Kindergarten 

Betreuungsumfang 

Stunden pro Tag 
3 bis 4 4 bis 5 5 bis 6 6 bis 7 7 bis 8 8 bis 9 über 9 

Betreuungskosten 325 € 393 € 454 € 546 € 625 € 695 € 825 € 

abzüglich Beitrags-

zuschuss Bayern° 
-100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € -100 € 

Verpflegungspauschale* 161 € 161 € 161 € 184 € 184 € 184 € 184 € 

Gesamtkosten 386 € 454 € 515 € 630 € 709 € 779 € 909 € 
 

* bis 6 Stunden 2 Mahlzeiten, ab 6 Stunden 3 Mahlzeiten pro Tag 

        

° Beitragszuschuss Bayern: Der Freistaat entlastet Familien bei den Kinderbetreuungskosten. Die 

Betreuungskosten werden für die gesamte Kindergartenzeit mit bis zu 100 € pro Kind und Monat 
bezuschusst. Der Beitragszuschuss ist mit einer Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt. 
Er gilt ab dem 1. September des Jahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, und wird bis 
zur Einschulung gezahlt. 

 

Geschwisterermäßigung 

Anzahl der Kinder  Ermäßigung** Betreuungskosten 

1. Kind* 0% 100% 

ab dem 2. Kind 5% 95% 

ab dem 3. Kind  10% 90% 
 

*   das älteste Kind in der Betreuung 

 

** gültig nur für Kinder mit Betreuungsvertrag in einer unserer KiTas 

  
Eine vollständige oder teilweise Kostenübernahme der Betreuungskosten in Form von wirtschaftlicher Jugendhilfe 

durch die Landeshauptstadt München ist ggf. auf Antrag möglich (klicken Sie hier). Bitte informieren Sie sich auch 

auf unserer Internetseite über weitere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. 

https://stadt.muenchen.de/service/info/ubernahme-der-kitakosten/10390717/n0/
https://unsere-champions.de/zuschuesse/

